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RS OGH 1994/3/11 1Ob603/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1994

Norm

ZPO §1 Ac

GBG §20 lita

Rechtssatz

Unter den gleichen Voraussetzungen unter denen das Rechtssubjekt im Grundbuchsverfahren die Anmerkung der

Namensänderung erreichen könnte, muß ihm im streitigen oder außerstreitigen Verfahren der Beweis der Identität mit

dem im Grundbuch eingetragenen Eigentümer offenstehen.
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